
 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 275/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 11.03.2014 
Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-410 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 16.06.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 23.06.2014 öffentlich 

 
Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 2. Halbjahr 
2013 
 
Sachverhalt: 
Die Bürgermeisterin ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 500,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen (bis 31.12.2013) belaufen sich auf  
523,62 €. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve (1.000 €) gewährleistet. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Information der Bürgermeisterin nach § 4 der Haushaltssatzung über die gering-
fügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum Stand 31.12.2013 wird zur Kenntnis ge-
nommen.  
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___________________ 
     Ehmke 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen bis zum 31.12.2013 
 
 
 



Haushaltsstelle Bezeichnung der 
Haushaltsstelle

Soll nach dem 
Haushaltsplan 

(einschl. 
Nachtrags-
haushalt)

Anordnungs-       
soll Mehrbetrag

davon bereits 
berichtet/ 

genehmigt

noch zu 
berichten B e g r ü n d u n g

mit Soll-
veränderungen

€ € € € €
1 2 3 4 5 6

05200.650000 Geschaftsausgaben Wahlen 0,00 452,35 452,35 342,45 109,90 Wahlvordrucke, Bekanntmachungskosten 
sowie Wahlbenachrichtigungskarten

13000.560000 Dienst- und Schutzkleidung 
Feuerwehr

2.890,48 3.012,84 122,36 0,00 122,36

28100.672000 Schulkostenbeiträge 20.000,00 20.291,36 291,36 0,00 291,36

Gesamt 22.890,48 23.756,55 866,07 342,45 523,62

523,62 Stand 31.12.2013
 

 

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Die Bürgermeisterin ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 
500,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über 
die geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Gemeinde Groß Nordende

Information der Bürgermeisterin
für das 2. Halbjahr 2013 gemäß § 4 der Haushaltssatzung
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 274/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 11.03.2014 
Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-410 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 16.06.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 23.06.2014 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 31.12.2013 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 31.12.2013 im Verwaltungshaushalt auf 11.293,57 €. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Deckung für Haushaltsüberschreitungen ist durch Mehreinnahmen bzw. Minder-
ausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschrei-
tungen im Verwaltungshaushalt mit  11.293,57 € zu genehmigen.  
 
 
 
___________________ 
     Ehmke 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 31.12.2013)  
 
 
 

Ö  7





EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt
22520.672000 Schulkostenbeiträge für 

Regionalschüler/innen
59.431,91 65.385,08 5.953,17 0,00 5.953,17 Es wurden für 38 Schüler/innen Schulkostenbeiträge in 2013 von auswärtigen 

Regionalschulträgern abgerechnet.
36000.650000 Geschäftsausgaben für 

Heimatpflege
0,00 1.189,59 1.189,59 1.189,59 0,00 Präsentation Chronik, Luftbilder Groß Nordende, Aufkleber Gemeindewappen, Fotos der Gemeinde Groß 

Nordende. Die Mehrausgaben sind durch eine Spende von 500 € bei der HHst. 360.178 sowie durch 
Verkaufserlöse bei der HHSt. 360.130 gedeckt.

70000.680000 Abschreibung der 
Abwasserbeseitigungsanlage

15.900,00 17.485,00 1.585,00 0,00 1.585,00

70000.685000 Verzinsung des Anlagekapitals für 
die Abwasserbeiseitigungs-anlage

1.700,00 2.900,56 1.200,56 0,00 1.200,56

77100.520000 Kauf und Unterhaltung von 
Geräten

2.000,00 3.865,23 1.865,23 1.276,63 588,60 Reparatur Schneeschild (1.034,76 €), Kraftstofflieferung (1.200 €), Umlage Kommunalerschadenausgleich 
( 394,60 €), Kfz. Rechtschutzversicherung, Kettensäge schärfen, Reifenreparatur und Auswechseln der 
Druckleitung am Traktor (630,99 €)

90000.832000 Kreisumlage 222.100,00 225.017,13 2.917,13 1.470,01 1.447,12 Durch die endgültig festgesetzten Grund- und Garantiebeträge zur Errechnung der Schlüsselzuweisung 
2013 von 949 € auf 956 € und 628 € auf 633 € erhöhen sich die Umlagegrundlagen zur Berechnung der 
Kreisumlage bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz. Durch die Neufestsetzung der Grund- und 
Garantiebeträge im Dez. 2013 von 956 € auf 963 € sowie 633 € auf 637 € erhöhen sich wiederum die 
Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage.

90000.832200 Amtsumlage 79.700,00 80.775,38 1.075,38 556,26 519,12 Durch die endgültig festgesetzte Grund- und Garantiebeträgen zur Errechnung der Schlüsselzuweisung 
2013 von 949 € auf 956 € und 628 € auf 633 € erhöhen sich die Umlagegrundlagen zur Berechnung der 
Amtsumlage bei gleichbleibendem Amtsumlagesatz. Durch die Neufestsetzung der Grund- und 
Garantiebeträge im Dez. 2013 von 956 € auf 963 € sowie 633 € auf 637 € erhöhen sich wiederum die 
Umlagegrundlagen zur Berechnung der Amtsumlage.

0,00 0,00 0,00
Summe 380.831,91 396.617,97 15.786,06 4.492,49 11.293,57

11.293,57 Stand 31.12.2013

Vermögenshaushalt

46400.935000 Erwerb von beweglichem Vermögen 0,00 703,22 703,22 703,22 0,00 Geschirrspüler für die Kindertagesstätte    
63000.935001 Geschwindigkeitsmessgerät 0,00 1.359,43 1.359,43 1.359,43 0,00 Ersatzbeschaffung für das defekte Tempomessgerät

Summe 0,00 2.062,65 2.062,65 2.062,65 0,00
0,00 Stand 31.12.2013

:

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag davon bereits 
genehmigt

Aufgrund der aktuellen Erfassung und Bewertung der Schmutzwasserbeseitigungsanlage im 
Rahmen der Doppik haben sich Veränderungen bei den tatsächlichen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten ergeben. Daraus resultieren  höhere Abschreibungen und Verzinsung des 
Anlagekapitals. 

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Groß Nordende

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung
noch zu 

genehmigen
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 280/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 20.05.2014 
Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/904-410 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 16.06.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 02.07.2014 öffentlich 

 
Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 28.5.2014 
 
Sachverhalt: 
Die noch zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anla-
ge mit Stand vom 28.5.2014 im Verwaltungshaushalt auf 8.071,98 €. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
-entfällt- 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung für Haushaltsüberschreitungen ist durch Mehreinnahmen bzw. Minder-
ausgaben bei anderen Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltsüberschrei-
tungen im Verwaltungshaushalt mit 8.071,98 € zu genehmigen.  
  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
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          Ehmke 
 
 
 
Anlagen: Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 28.5.2014)  
 
 
 



EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

Verwaltungshaushalt
77100.520000 Kauf und Unterhaltung von 

Geräten
2.000,00 5.177,20 3.177,20 0,00 3.177,20 TÜV Anhänger/Standheizung Traktor erneuert

90000.832000 Kreisumlage 250.500,00 254.125,17 3.625,17 0,00 3.625,17 Bei der Haushaltsplanung wurde für die Berechnung der 
Schlüsselzuweisung 2014  740 Einwohner statt 746 Einwohner 
zurgrundegelegt. Daraus ergibt sich eine um 9.588 € höhere 
Schlüsselzuweisung, die als Umlagegrundlage zu einer höheren Kreisumlage 
führt.

90000.832200 Amtsumlage 88.000,00 89.269,61 1.269,61 0,00 1.269,61 Bei der Haushaltsplanung wurde für die Berechnung der 
Schlüsselzuweisung 2014  740 Einwohner statt 746 Einwohner 
zurgrundegelegt. Daraus ergibt sich eine um 9.588 € höhere 
Schlüsselzuweisung, die als Umlagegrundlage zu einer höheren Amtsumlage 
führt.

0,00 0,00 0,00
Summe 340.500,00 348.571,98 8.071,98 0,00 8.071,98

8.071,98 Stand 28.5.2014

Vermögenshaushalt

0,00 0,00 0,00

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Stand 28.5.2014

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Groß Nordende

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung
noch zu 

genehmigen

noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 
Haushaltsplan 
(einschließl. 
Nachtrags-
haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag davon bereits 
genehmigt
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 284/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 04.06.2014 
Bearbeiter: Sascha Renz AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 16.06.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 02.07.2014 öffentlich 

 
Prüfung der Jahresrechnung 2013 und Feststellung des Ergebnisses für 
die Gemeinde Groß Nordende 
 
Sachverhalt: 
Siehe Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung 2013 v. 26.03.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt,   
 
die Gemeindevertretung stellt die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2013, die im 
Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 864.873,13 € und 
im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 163.116,71 € 
abschließt, fest. 
 
 
 
___________________ 
Renz 
 
 
Anlagen: Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 
                Niederschrift über die Prüfung der Jahresrechnung am 26.03.2014 
      Aufstellung Strom- und Gasverbräuche Gemeinde Groß Nordende 
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Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 277/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Soziale Dienste Datum: 14.04.2014 
Bearbeiter: Diana Franz AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Groß 
Nordende 

04.06.2014 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 16.06.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 23.06.2014 öffentlich 

 
 
 
Kindergartenbeitrag Kinderstube Groß Nordende 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 24.03.2014 (siehe Anlage) hat der Kreis Pinneberg die Anglei-
chung der Teilnehmerbeiträge der Kindertagesstätten im Kreis Pinneberg zum 
01.08.2014 mitgeteilt. 
 
Der Kindergartenbeitrag soll für einen Halbtageselementarplatz (4 Stunden) 146,50 
Euro monatlich betragen. Bisher wurde ein Betrag von 145,50 Euro monatlich durch 
den Kreis Pinneberg empfohlen. Dies entspricht einer monatlichen Erhöhung um 
1,00 Euro. 
Für einen Elementarplatz mit 5 Stunden Betreuung wird ein Betrag von 182,50 Euro  
und mit 6 Stunden Betreuung 218,50 Euro angesetzt. 
 
Für den Spätdienst  wird ein Betrag von 18,00 Euro je angefangene halbe Stunde 
empfohlen. Dies entspricht einer Erhöhung von um 0,50 Euro. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aus Sicht der Verwaltung sollte den Empfehlungen des Kreises Pinneberg gefolgt 
werden. Dies würde bedeuten, dass bei der Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg 
der Staffelausfall in voller Höhe abgerechnet werden kann. 
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Beschlussvorschlag: 
Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt/ die Ge-
meindevertretung beschließt, dem Elternverein Groß Nordende zu empfehlen, die 
Elternbeiträge für die Kinderstube für das Kindergartenjahr 2014/2015 den Richtlinien 
des Kreises Pinneberg anzupassen. 
Ein Elementarplatz mit einer Betreuungszeit von 5 Stunden würde dann monatlich 
182,50 Euro und mit einer Betreuungszeit von 6 Stunden 218,50 Euro kosten.  
 
 
 
 
___________________ 
Ehmke 
 
 
 
Anlagen: 
Empfehlung des Kreises Pinneberg  
  
 
 
 



Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag  8.30-12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Anfahrt unter: www.kreis-pinneberg.de 

Gläubiger-ID: DE64ZZZ00000166336 
Sparkasse Südholstein 
BLZ 230 510 30, Kto. 2101 251 
IBAN: DE03230510300002101251 
BIC NOLADE21SHO 

 
Volksbank Elmshorn 
BLZ: 22190030, Kto. 42470000 
IBAN: DE81221900300042470000 
BIC GENODEF1ELM  

 
Postbank Hamburg 
BLZ 200 100 20, Kto. 9063 205 
IBAN:DE87200100200009063205  
BIC PBNKDEFFXXX 

  

 

 

 
 
 
 
 
Kreis Pinneberg · Postfach · 25392 Elmshorn 

 
An alle 
 
Kindertageseinrichtungen 
 
im Kreis Pinneberg 
 

Der Landrat  

Fachdienst Jugend und Bildung - 
Förderung von Kindertagesein-
richtungen 

Ihre Ansprechpartnerin 

Mara Rose 

Tel.: 04121-4502-3452 

Fax: 04121-4502-93452 

m.rose@kreis-pinneberg.de 

Kurt-Wagener-Straße 11 

25337 Elmshorn 

Zimmer 3230 

Elmshorn, 24.03.2014 

             4119-2-1-0-1-8 ST 2014 

 
 
Angleichung der Teilnahmebeiträge oder Gebühren der Kindertagesstätten sowie der kindergartenähnlichen 
Einrichtungen im Kreis Pinneberg zum 01.08.2014 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Richtlinie des Kreises Pinneberg zur Ermäßigung von Beiträgen in Kindertageseinrichtungen (Sozialstaffel) sieht 
vor, dass die Teilnahmebeiträge und Gebühren der Kindertagesstätten sowie der kindergartenähnlichen Einrichtun-
gen jährlich zum 01.08. angeglichen werden. Die Anpassung der Beiträge ist abhängig von der Entwicklung des 
Verbraucherindexes für Deutschland (Lebenshaltungsindex).  
Entsprechend der Erhöhung des Verbraucherindexes werden die Teilnahmebeiträge und Gebühren zum  
01.08.2014 folgendermaßen angeglichen: 
 
 
a) für Kindergarten und Hort 
 
Beitrag für einen Ganztagsplatz    293,00 € 
Beitrag für 7,5 Stunden      275,00 € 
Beitrag für 7 Stunden     257,00 € 
Beitrag für 6,5 Stunden     236,50 € 
Beitrag für 6 Stunden     218,50 € 
Beitrag für 5,5 Stunden     200,50 € 
Beitrag für 5 Stunden     182,50 € 
Beitrag für 4,5 Stunden     164,50 €  

Beitrag für einen Halbtagsplatz / 4 Stunden  146,50 € 

Beitrag für 3,5 Stunden     128,50 € 
Beitrag für 3 Stunden     110,50 €  
 
 
Zu- oder Abschlag für jede angefangene halbe 
Stunde bei verlängerter oder verkürzter  
Betreuungszeit oder bei Früh- oder Spätdienst  
für Kindergarten und Hort      18,00 € 
 
           bitte wenden 
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 Seite 2 von 2 zum Schreiben vom 24.03.2014 

 
 

 

b) für Hort mit unterschiedlichen Betreuungszeiten in der Schul- und Ferienzeit 
Für Hortbetreuung, die während der Schul- und Ferienzeiten verschiedene Betreuungszeiten vorhält, wird ein gemit-
telter Hortbeitrag als Regelbeitrag durch den Fachdienst Jugend und Bildung des Kreises Pinneberg festgesetzt. 
Früh- und Spätdienste sind neben dem Durchschnittsbeitrag zu entrichten. Bei der Berechnung wird von drei Mona-
ten Ferienzeiten (Ganztagsbetreuung) und neun Monaten Schulzeit (jeweilige Teilzeitbetreuung) ausgegangen. 
 
c) für Krippe 
 
Beitrag für einen Ganztagsplatz    439,00 € 
Beitrag für 7,5 Stunden     413,00 € 
Beitrag für 7 Stunden     387,00 € 
Beitrag für 6,5 Stunden     349,50 € 
Beitrag für 6 Stunden     323,50 € 
Beitrag für 5,5 Stunden     297,50 € 
Beitrag für 5 Stunden     271,50 € 
Beitrag für 4,5 Stunden     245,50 € 
Beitrag für 4 Stunden     219,50 € 
 
Zu- oder Abschlag für jede angefangene halbe 
Stunde bei verlängerter oder verkürzter  
Betreuungszeit oder bei Früh- oder Spätdienst 
für Krippe        26,00 € 
 
d) für kindergartenähnliche Einrichtungen (ab 12. Std./Woche) 
 
Stundensatz je Betreuungsstunde in 
kindergartenähnlichen Einrichtungen       6,50 € 
 
Das bedeutet für eine Gruppe mit einer Öffnungszeit von 12 Stunden pro Woche einen Monatsbeitrag von 78 €  
(12 Stunden x 6,50 €). 
 
Ganztagsplatz ist ein Platz mit einer Regelöffnungszeit von 8 und mehr Stunden ohne Früh- oder Spätdienst. 
Die Beiträge für 7 – 8 Stunden werden vom Ganztagsbeitrag mit dem jeweiligen Abschlag heruntergerechnet;  
Beiträge bis zu 6,5 Stunden vom Halbtagsbeitrag hochgerechnet. 
 
Die Geschwisterermäßigung ist gemäß der Kreisrichtlinie vom Träger zu berechnen und der errechnete Beitrag 
auf 50 Cent bzw. volle Euro aufzurunden. Es ist kein gesonderte Antrag erforderlich, allerdings ein Nachweis über 
die Betreuung des Geschwisterkindes. 
Ebenso sind die Beiträge nach Anwendung der berechneten Sozialstaffel (einkommensabhängige Ermäßigung) 
gerundet festzusetzen. Für diese Ermäßigung müssen die Eltern einen Antrag stellen. Unterlagen hierzu erhalten 
Sie wie bisher gesondert. 
Für Pflegekinder, die nach § 33 SGB VIII in Pflegefamilien/Bereitschaftspflegefamilien leben und die eine Kinderta-
geseinrichtungen besuchen, ist von den Pflegeeltern ein mtl. Mindestbeitrag ohne Essen von 15,50 zu zahlen. Der 
Beitrag ist pro Pflegekind zu entrichten. Ein gesonderter Antrag ist nicht erforderlich. Die Pflegeeltern erhalten vom 
Jugendamt eine Bescheinigung, welche dem Träger der Kindertageseinrichtung vorzulegen ist. Dies gilt nur für 
Pflegekinder, die eine Bescheinigung des Jugendamtes des Kreises Pinneberg vorlegen.  
 
Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie mich gerne an. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Mara Rose 



 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 283/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 28.05.2014 
Bearbeiter: Uwe Denker AZ: 7 / 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Bauausschuss der Gemeinde Groß Nordende 12.06.2014 öffentlich 
Finanzausschuss der Gemeinde Groß Nordende 16.06.2014 öffentlich 
Gemeindevertretung Groß Nordende 02.07.2014 öffentlich 

 
Erneuerung der Niederschlagsentwässerung "Am Gemeindezentrum"  
und "Dorfstraße", teilweise 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Problematik der Niederschlagswasserleitung in der Straße „Am Gemeindezent-
rum“ ist entstanden durch Verwurzelung der Verrohrung im, an der südlichen Seite 
der Straße verlaufenden, Grabens. Im Zuge der Bebauung dieser Seite erfolgte die 
Verrohrung mittels eines Rohres mit Drainfunktion. Es wurden die ersten beiden 
Häuser der Südseite und die Straßenabläufe der Straße, so wie der Graben der Ost-
seite der Dorfstraße (B431) angeschlossen. Hinter dem letzten Haus erfolgte dann 
die Weiterleitung in einer offenen Grabenmulde in Richtung der Teiche von Herrn W.  
Seit sehr vielen Jahren ist diese Rohrleitung durch extreme Verwurzelung nicht mehr 
funktionsfähig. Vom Eigentümer  wurde für die an der Südseite stehenden Häuser 
zur Ableitung des Niederschlagswassers auf eigenem Grund eine Abflussleitung DN 
200 verlegt bis zur damals noch existierenden Grabenmulde weitergeführt. 
Diese Grabenmulde wurde im Zuge der weiteren Erschließung durch Herrn W. ver-
rohrt und wird über das eigene Biotop südlich seines Hauses abgeleitet.  
 
Wegen der, in den letzten Jahren, doch häufig ergiebigen Niederschlägen treten zu-
nehmend Probleme bei der Ableitung auf. Die vorhandenen Leitungen sind hydrau-
lisch bei dieser Anfallsmenge überlastet.  
 
Vom Ing.-Büro Lenk & Rauchfuss wurde mit der Verwaltung ein neues Konzept ent-
wickelt. In Vorwege (Frühjahr 2014) war mit dem Eigentümer  gesprochen worden, 
ob eine Einleitung in den Teich möglich wäre. Dieser Lösung würde auch die zu be-
teiligende Wasserbehörde zustimmen.  
 
Folgende Planung wird für sinnvoll und geeignet gehalten:  
Der Durchlass (DN 300) unter der Dorfstraße wird weiter genutzt.  

Ö  12



In der Straße „Am Dorfgemeinschaftshaus“ wird kurz hinterm Radweg an südlicher 
Seite der Straße ein neuer Schacht gebaut.  
In der Straße wird südlich eine neue Rohrleitung DN 300 verlegt.  
Die Häuser südlich bleiben an der bestehenden Rohrleitung angeschlossen.  
Die neue, vor wenigen Jahren von Herrn W. verlegte Rohrleitung DN 200 soll weiter-
hin mit den angeschlossenen Häusern der Südseite über das Biotop von Herrn W., 
so der Wunsch des Eigentümers, abgeleitet werden.  
 
Herr W. widerspricht als Eigentümer der Teiche dieser Planung, welche eine Ablei-
tung des restlichen Niederschlagswassers aus Graben Dorfstr., Niederschlagswasser 
Straße „Am Gemeindezentrum“ und Bebauung nördlich der Straße, direkt in den 
Teich hinter dem Kindergarten.  
 
Auszug aus einem Abstimmungsgespräch mit Herrn W.: 
Herrn W. stimmt einer Einleitung in den Teich nur unter der Bedingung zu, dass das 
anfallende Niederschlagswasser über eine Vorklärung (Sandfang / Oelsperre / etc. ) 
geleitet wird. Als Vorklärung käme das zwischenzeitlich zumindest teilweise verfüllte 
Absetzen des ehemaligen Wasserwerkes in Betracht.  
Als Grund für diese Sehensweise ist der in der Vergangenheit wiederholt erfolgte 
sehr hohe Nährstoffeintrag in die Teiche zu sehen. Dieser führte regelmäßig zu ei-
nem hohen Algenbefall und der Teich drohte wiederholt „umzukippen“. 
 

1. Die Kosten für die ursprünglich vom Ing.-Büro entwickelte Baumaßnahme mit 
einer Einleitung des Niederschlagswassers direkt in den Teich kostet nach Be-
rechnung des ing.-Büro 137.000 € brutto, zzgl. Honorar des Ing-Büros in Höhe 
von 33.000 € brutto, gesamt 170.000 € brutto. Für diese Maßnahme hatte die 
Wasserbehörde in einem Vorabgespräch schon ihre Zustimmung signalisiert.  

 
2. Die Kosten für eine neu zu planende Leitung DN 300 bis hin zum ehemaligen 

Absetzbecken, einschl. Wiederherrichtung des Beckens als Vorbehandlung für 
Niederschlagswasser belaufen auf geschätzt ca. 215.000 € brutto, zzgl. Hono-
rar des Ing.-Büros in Höhe von 40.000 € brutto, gesamt 255.000 € brutto. Da-
mit würde dem Wunsch des Eigentümers der Einleitstelle entsprochen. 

  
 
 
 
Finanzierung: 
  
Ist z.Zt. offen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
keine 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  



Der Bauausschuss empfiehlt / der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertre-
tung beschließt die vorgestellte Maßnahme wegen der Kürze, der nach dem Ge-
spräch mit dem Eigentümer, zur Verfügung stehenden Zeit, vor den Hintergrund die-
ser neuen Fakten komplett durch das Ing.-Büro neu überplanen zu lassen.  
Zur kommenden Sitzung des Bauausschusses wird eine neue Vorlage erstellt.  
 
 
 
 
 
__________________ 
Ehmke 
 
 
 
Anlagen:  
 
Planungsskizze/Luftbild 
 
 
 





Ö  12





 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 279/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Ordnung und Technik Datum: 14.05.2014 
Bearbeiter: Sylvia Schippmann AZ: 7/906.7112/-2 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Gemeindevertretung Groß Nordende 02.07.2014 öffentlich 

 
Ausschreibung gemeindlicher Gebäude- und Inhaltsversicherungen 
 
Sachverhalt: 
 
Die Verträge für die Gebäude- und Inhaltsversicherungen der Gemeinde Groß Nor-
dende bestehen zurzeit bei der Provinzial Versicherung, Bezirkskommissariat Ueter-
sen. Eine Ausnahme besteht für die Maschinen und Geräte des Gemeindearbeiters, 
die bei Herrn H.-J. Seuel untergebracht sind und bei der Seestermüher-, Haseldorfer-
Gilde versichert sind. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Das Gemeindeprüfungsamt hat bei der überörtlichen Prüfung des Amtes Moorrege 
und der amtsangehörigen Gemeinden eine Überprüfung der vorhandenen Versiche-
rungsverträge angeregt. Durch einen Versicherungsberater wurde 2013 auf der Ba-
sis der Versicherungssummen (Gebäude und Inhalt) aller amtsangehörigen Ge-
meinden ein Vergleich der Versicherungsprämien vorgenommen. Sofern die Versi-
cherungen aller Gemeinden in einem Paket neu ausgeschrieben werden, wäre eine 
Minderung um insgesamt rd. 13.000 €/jährlich möglich. Diese Einsparungsmöglich-
keiten sind nur zu erwarten, wenn sich alle amtsangehörigen Gemeinden an einer 
Ausschreibung beteiligen, da sich das ermittelte Einsparungspotenzial auf die Ge-
samtversicherungssumme aller amtsangehörigen Gemeinden, des Amtes Moorrege 
und des Schulverbandes bezieht. 
 
 
 
Finanzierung: ./. 
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: ./. 
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Beschlussvorschlag: 
  
Die Gemeindevertretung Groß Nordende beschließt die Teilnahme an einer Aus-
schreibung für alle Gebäude- und Inhaltsversicherungen 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Ehmke 
Bürgermeisterin 
 
 
Anlagen: ./. 
 
 
 



 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 273/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Planen und Bauen Datum: 25.02.2014 
Bearbeiter: Jan-Christian Wiese AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Gemeindevertretung Groß Nordende 23.06.2014 nicht öffentlich 

 
Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
 
Sachverhalt: 
 
Die bestehende Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde Groß Norden-
de stammt aus dem Jahre 2009. Seitdem wurde das Vergaberecht mehreren Geset-
zesänderungen unterworfen. Zuletzt führte das Land Schleswig-Holstein das Gesetz 
über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerbs bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein 
TTG) ein. Insbesondere die  Einführung des TTG macht eine Neufassung der Aus-
schreibungs- und Vergabeordnung erforderlich. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung hat die beigefügte Ausschreibungs- und Vergabeordnung des Amtes 
Moorrege entworfen. Sie enthält die geänderten Schwellenwerte zur Wahl des 
Vergabeverfahrens und berücksichtigt die Einführung des Tariftreue- und Vergabe-
gesetzes Schleswig-Holstein. 
 
Aus Vereinfachungsgründen sowie zur Ermöglichung eines effizienteren Verwal-
tungsablaufs hat die Verwaltung die Ausschreibungs- und Vergabeordnung des Am-
tes neugefasst. Aufgrund des neu eingefügten § 13 gilt diese Ausschreibungs- und 
Vergabeordnung für die Vergabeverfahren des Amtes sowie darüber hinaus für alle 
Vergaben der amtsangehörigen Gemeinden. 
 
Dieses Vorgehen praktizieren bereits die amtsangehörigen Gemeinden des Amtes 
Elmshorn-Land. Das Gemeindeprüfungsamt des Kreises Pinneberg lobte diese Vor-
gehensweise im letzten Prüfungsbericht für die dortige Amtsverwaltung ausdrücklich.  
 
Es ist daher entbehrlich, die Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Gemeinde 
Groß Nordende zu aktualisieren. Sie ist stattdessen aufzuheben. 
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Finanzierung: 
 
entfällt  
 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Die Gemeindevertretung beschließt, die Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
der Gemeinde Groß Nordende aufzuheben.  
 
2. Die Gemeindevertretung beschließt, zukünftig lediglich auf Amtsebene eine Aus-
schreibungs- und Vergabeordnung vorzuhalten.   
 
 
 
___________________ 
Bürgermeisterin Ehmke 
 
 
 
Anlagen: Entwurf einer Ausschreibungs- und Vergabeordnung des Amtes Moorrege  
 
 
 



 
 

Ausschreibungs- und Vergabeordnung 
des Amtes Moorrege 

 
 

Nach Beschlussfassung des Amtsausschusses Moorrege am         wird folgende 
Ausschreibungs- und Vergabeordnung als Dienstanweisung erlassen: 

 
§ 1 

Geltungsbereich und Grundlagen 
 

 
(1)  Diese Dienstanweisung gilt für das Amt Moorrege und seine Einrichtungen. 

 
(2) Die Dienstanweisung bezieht sich auf sämtliche Leistungen (Lieferungen 

und Dienstleistungen) sowie Bauleistungen. 
 

(3) Der Dienstanweisung werden in ihren jeweils gültigen Fassungen zugrunde 
gelegt: 

 
1. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 

 
2. Verordnung des Bundes über die Vergabe öffentlicher Aufträge 

(Vergabeverordnung–VgV) 
 

3. Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie 
fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- 
und Vergabegesetz Schleswig-Holstein – TTG) 

 
4. Gesetz zur Errichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs 

(GRfW) 
 

5. Landesverordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
(Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung – SHVgVO) 

 
6. Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) 

 mit den Teilen A, B und C 
 
7. Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) mit den Teilen A 

und B 
 
8. Vergabeordnung für freiberufliche Dienstleistungen (VOF) 
 
9. Sonstige vergaberechtliche Bestimmungen des Bundes und des Lan-

des Schleswig-Holstein für den kommunalen Bereich. 
 
 Neben dieser Dienstanweisung sind im einzelnen Vergabevorgang etwaige 

Richtlinien und Bedingungen aufgrund von Zuwendungsbescheiden zu beach-
ten. 
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Die vorstehenden Bestimmungen sind im Verwaltungsablauf wie folgt anzuwenden: 

 
 

§ 2 a 
Vergabeart 

(Leistungsart) 
 
 

Die Art der Vergabe richtet sich 
 
1. bei Auftragsvergaben im innerstaatlichen Bereich unterhalb der jeweiligen 

EU-Schwellenwerte 
 

- bei Bauleistungen nach § 3 des Abschnittes 1 der VOB/A in Verbindung mit 
§ 3 und § 9 SHVgVO 

 
- bei Lieferungen und Dienstleistungen nach § 3 des Abschnittes 1 der 

VOL/A in Verbindung mit § 2 und § 9 SHVgVO 
 
- bei freiberuflichen Dienstleistungen, die eine Aufgabe zum Gegenstand 

haben, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden 
kann, nach Abschnitt 1 der VOL/A. 

 
2. bei Auftragsvergaben ab Erreichung des jeweiligen EU-Schwellenwertes 
 

- bei Bauleistungen nach § 3 EG des Abschnittes 2 der VOB/A 
 
- bei Lieferungen und Dienstleistungen nach § 3 EG des Abschnitts 2 der 

VOL/A 
 

 
- bei freiberuflichen Dienstleistungen, die eine Aufgabe zum Gegenstand 

haben, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden 
kann, nach § 3 EG des Abschnittes 2 der VOL/A 

 
 
- bei freiberuflichen Dienstleistungen, die eine Aufgabe zum Gegenstand 

haben, deren Lösung vorab nicht eindeutig und erschöpfend beschrieben 
werden kann, nach § 3 der VOF. 

 
 

§ 2 b 
Vergabeart 

(Vergabeverfahren) 
 
 

Als Vergabemöglichkeiten bestehen: 
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1. Bei Bauleistungen nach der VOB 
 

a) im innerstaatlichen Bereich unterhalb des EU-Schwellenwertes 
 

- Öffentliche Ausschreibung   (§ 3 Abs. 2 VOB/A) 
 
- Beschränkte Ausschreibung 
 
 nach Öffentlichen Teilnahmewettbewerb   (§ 3 Abs. 4 VOB/A) 
 ohne Öffentlichen Teilnahmewettbewerb   (§ 3 Abs. 3 VOB/A) 
in Verbindung mit § 3 und § 9 Abs. 1 Nr. 3 SHVgVO 
 

- Freihändige Vergabe    (§ 3 Abs. 5 VOB/A) 
 in Verbindung mit § 3 Satz 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 4 SHVgVO 
 
 Auf die Vergabe von Baukonzessionen im innerstaatlichen Bereich, bei denen 

die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einer Vergütung in dem Recht auf 
Nutzung der baulichen Anlage besteht, finden die Bestimmungen der §§ 1 bis 21 
des Abschnitts 1 der VOB/A entsprechend Anwendung (§ 22 VOB/A). 
 
b) ab Erreichung des EU-Schwellenwertes 

 
- Offenes Verfahren,  das der Öffentlichen Ausschreibung entspricht 
 (§ 3 EG Abs. 1 Nr. 1 VOB/A) 
 
- Nichtoffenes Verfahren, das der Beschränkten Ausschreibung mit Öf-

fentlichem Teilnahmewettbewerb entspricht 
 (§ 3 EG Abs. 1 Nr. 2 VOB/A) 
 
- Verhandlungsverfahren, das an die Stelle der Freihändigen Vergabe tritt  

 mit und ohne öffentliche (§ 3 EG Abs. 1 Nr. 3 VOB/A) 
 Vergabebekanntmachung 

 
- Wettbewerblicher Dialog, als Verfahren zur Vergabe besonders komple-

xer Aufträge im Verhandlungsweg 
 (§ 3 EG Abs. 1 Nr. 4 VOB/A) 
 

 Für die Vergabe von Baukonzessionen ab dem EU-Schwellenwert ist § 22 EG 
VOB/A anzuwenden. 

 
 
2.  Bei Lieferungen und Dienstleistungen nach der VOL 
 

a) im innerstaatlichen Bereich unterhalb des EU-Schwellenwertes 
 

- Öffentliche Ausschreibung (§ 3 Abs. 2 VOL/A) 
 
 

- Beschränkte Ausschreibung 
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 nach Teilnahmewettbewerb. Dies ist gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 VOL/A der 
Regelfall.  (§ 3 Abs. 3 VOL/A) 
 
 ohne Teilnahmewettbewerb (§ 3 Abs. 4 VOL/A) 
in Verbindung mit § 2 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 SHVgVO 

 
- Freihändige Vergabe mit oder auch ohne Teilnahmewettbewerb  

   (§ 3 Abs. 5 VOL/A) 
in Verbindung mit § 2 Abs. 3 und § 9 Abs. 1 Nr. 2 SHVgVO 
 
 

 b) ab Erreichung des EU-Schwellenwertes 
 

- offenes Verfahren, das der öffentlichen Ausschreibung entspricht 
  (§ 3 EG Abs. 1 VOL/A) 
 

- nicht offenes Verfahren, das der Beschränkten Ausschreibung mit Teil-
nahmewettbewerb entspricht 

 (§ 3 EG Abs. 2 VOL/A) 
 

- Verhandlungsverfahren 
 mit vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme (Teilnahmewett-
bewerb) 
(§ 3 EG Abs. 3 VOL/A) 
 
 ohne Teilnahmewettbewerb 
(§ 3 EG Abs. 4 VOL/A) 

 
- Wettbewerblicher Dialog als besonderes Verhandlungsverfahren unter 

den in § 3 EG Abs. 7 VOL/A genannten Voraussetzungen 
- Auslobungen (Wettbewerbe), soweit nicht VOF, nach dem in § 3 EG 

Abs. 8 VOL/A beschriebenen Verfahren 
 
 Auch dem Abschluss von Rahmenvereinbarungen nach § 4 und § 4 EG VOL/A 

muss eines der vorstehenden innerstaatlichen bzw. EU-Vergabeverfahren vo-
rausgehen. 

 
 
3. Bei freiberuflichen Dienstleistungen nach der VOF 
 

Ab Erreichung des EU-Schwellenwertes 
 

- Verhandlungsverfahren 
 

 mit vorheriger öffentlicher Aufforderung zur Teilnahme –
Teilnahmewettbewerb (§ 3 Abs. 1 VOF) 

 ohne Teilnahmewettbewerb  (§ 3 Abs. 4 VOF) 
 
 

§ 3 
Wertgrenzenbestimmungen 
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(1) Für Bauleistungen nach der VOB gelten gemäß § 3 Abs. 3 und 5 Satz 2 VOB/A 
unter Berücksichtigung der §§ 3, 5 und 9 SHVgVO folgende Wertgrenzen: 

 
    bei einer Auftragssumme ohne Umsatzsteuer 
 
 a) Freihändige Vergabe 
  - ohne Preisumfrage bis 2.000,00 € 
 
  - nach Preisumfrage ab 2.000,01 € bis 99.999,99 € 
 
 
 b) Beschränkte Ausschreibung  
 

- ohne vorherigen  
öffentlichen Teilnahmewettbewerb   ab 100.000,00 € bis 999.999,99 €
  

 
 c) Öffentliche Ausschreibung  ab 1.000.000,00 € bis 5.185.999,99 € 
   
 d) EU-weite Ausschreibung 
  bei Erreichung bzw. Überschreitung 
  des Schwellenwertes gemäß § 2 Abs. 1 VgV und 
  Art. 2 der EU-Verordnung Nr. 1336/2013 ab 5.186.000,00 € 
 
  Für Lose von Bauaufträgen gelten die 
  besonderen EU-Schwellenwerte nach 
  § 3 Abs. 7 VgV. 
 
 
(2) Für Liefer- und Dienstleistungen nach der VOL gelten entsprechend § 2, § 5 

und § 9 SHVgVO folgende Wertgrenzen: 
 
      bei einer Auftragssumme ohne Umsatzsteuer 
 
 a) Freihändige Vergabe 
   - ohne Preisumfrage bis 500,00 € 
 
   - nach Preisumfrage ab 500,01 € bis 99.999,99 € 
    
 b) Beschränkte Ausschreibung bis 99.999,99 € 
 
 c) Öffentliche Ausschreibung ab 100.000,00 € bis 206.999,99 € 
 
 d) EU-weite Ausschreibung ab 
  bei Erreichung bzw. Überschreitung des 
  Schwellenwertes gemäß § 2 Abs. 1 VgV und 
  Art. 2 der EU-Verordnung Nr. 1336/2013 ab 207.000,00 € 
 
  Für Lose von Dienstleistungsaufträgen 
  gelten die besonderen EU-Schwellen- 
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  werte nach § 3 Abs. 7 VgV. 
 
 
(3) Für freiberufliche Leistungen nach der VOF gelten folgende Wertgrenzen: 
 
     bei einer Auftragssumme ohne Umsatzsteuer 
 Verhandlungsverfahren 
 
 mit vorheriger EU-Vergabebekanntmachung bei 
 Erreichung des Schwellenwertes gemäß § 2 Abs. 1 VgV und 
 Art. 2 der EU-Verordnung Nr. 1336/2013   ab 207.000,00 € 
 
  
 
(4) Für die Wertgrenzen sind die geschätzten Auftragssummen ohne Umsatz-

steuer nach § 2 Abs. 6 Satz 3 TTG in Verbindung mit § 3 der VgV maßgebend. 
 
 
(5) Preisumfragen gem. Abs. 1 a) und Abs. 2 a) sind grundsätzlich schriftlich durch-

zuführen. In begründeten Ausnahmefällen kann eine Preisumfrage auch münd-
lich erfolgen; Begründung und Angebote sind aktenkundig zu machen. 

 
 
(6) Laufende Lieferungen und Leistungen nach VOL (z. B. Verbrauchsmateria-

lien) sind möglichst in zweckmäßigen Zeitabschnitten gesammelt auszuschrei-
ben. Für diese wiederkehrenden Leistungen ist der Gesamtbetrag als maßgeb-
liche Summe anzusetzen. 

 
 Dienstleistungsaufträge mit mehrjähriger Laufzeit (z. B. Versicherungs-, War-

tungs-, Gebäudereinigungs-, Leasing-, Mietkauf- oder ähnliche Verträge) sind in 
der Regel spätestens alle fünf Jahre neu auszuschreiben. 

 
 
(7) Für die zur Wahl der Vergabeart erforderliche Bestimmung des Auftragswertes 

ist bei Leistungen mit mehrjähriger Laufzeit vom Vertragswert bzw. - wo sich 
dieser nicht unmittelbar aus dem Vertrag ergibt - vom geschätzten Vertragswert 
über die Gesamtlaufzeit auszugehen. 

 
 Bei unbefristeten Verträgen oder bei nicht absehbarer Vertragsdauer folgt der 

Vertragswert aus der monatlichen Zahlung multipliziert mit 48. Ein Vertrag gilt 
auch dann als unbefristet, wenn zwar eine Laufzeit vorgesehen ist, der Vertrag 
sich aber ohne Kündigung automatisch verlängert. 

 
 Die Schätzung der Auftragswerte erfolgt unter Berücksichtigung von § 3 der 

Vergabeverordnung des Bundes (VgV) sowie § 5 der SHVgVO. 
 
 
(8) Bei Wahlmöglichkeit zwischen Kauf und anderen Vertragsarten ist zuvor eine 

Wirtschaftlichkeitsprüfung vorzunehmen und das Ergebnis aktenkundig zu 
machen. Ein Mangel an Haushaltsmitteln für Erwerb durch Kauf reicht als Be-
gründung für das Eingehen von Dauerschuldverhältnissen nicht aus. 
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(9) Reparaturarbeiten geringeren Umfangs, die sich von vornherein nicht eindeu-

tig bestimmen lassen und überwiegend Lohnkosten verursachen, können nach 
vorangegangener Stundenlohnumfrage freihändig im Stundenlohn vergeben 
werden. 

 
 
(10) Es ist nicht zulässig, Aufträge in der Absicht aufzuteilen, sie der Anwen-

dung der vorstehenden Bestimmungen zu entziehen. 
 
 
(11) Bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe soll unter den in 

Betracht kommenden Bewerbern/Bewerberinnen möglichst gewechselt 
werden. Bei der Auswahl ist darauf zu achten, dass auch leistungsfähige Un-
ternehmen, die ihren Sitz innerhalb des Amtsgebietes haben, regelmäßig mit 
aufgefordert werden. 

 Darüber hinaus sind - soweit es die technischen und wirtschaftlichen Vorausset-
zungen zulassen auch kleine und mittlere Unternehmen grundsätzlich laut § 3 
Abs. 7 TTG zur Angebotsabgabe aufzufordern. 

 
 Mittelständische Interessen sind vornehmlich durch Teilung der Aufträge in 

Fach- und Teillose angemessen zu berücksichtigen (siehe auch § 5 und § 5 EG 
VOB/A, § 2 Abs. 2 und § 2 EG Abs. 2 VOL/A, § 3 Abs. 8 TTG und § 97 Abs. 3 
GWB).  

 
 
(12) Das Vergabeverfahren ist laufend zu dokumentieren. Die einzelnen Stufen 

des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen, die maßgebenden Feststellungen 
sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen sind in Textform festzu-
halten (§ 20 VOB/A, § 20 und § 24 EG VOL/A sowie § 12 VOF). 

 
 
(13) In allen förmlichen Ausschreibungsverfahren sowie bei Freihändigen Vergaben 

ab 10.000,--€ sind bei Bauleistungen die Formblätter aus dem Vergabehand-
buch des Bundes (VHB) und bei Leistungen (Lieferungen und Dienstleistungen) 
die Formblätter aus dem VOL-Vergabehandbuch des Kreises zu verwenden. 

 
 

§ 4 
Abweichung von den Wertgrenzen 

 
 

(1) Von den Wertgrenzen der Ausschreibungs- und Vergabeordnung und der sich 
danach richtenden Vergabeart darf nur im Rahmen der in den jeweiligen 
Vergabe- und Vertragsordnungen bzw. Vergabeordnung für freiberufliche 
Dienstleistungen genannten sachlichen Ausnahmefälle abgewichen werden. 
Die Gründe für die Abweichung sind in einem gesonderten Vermerk konkret 
darzustellen. 
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(2) Die Begründung einer Abweichung von der vorgegebenen Vergabeart mit dem 
Vorliegen einer besonderen oder zwingenden Dringlichkeit der Auftragsverga-
be setzt voraus, dass diese Dringlichkeit auf Ereignissen beruht, die der Auf-
traggeber nicht selbst verursacht hat und die er nicht voraussehen konnte. 

 
 
(3) Die Entscheidung über Abweichungen treffen die für die Auftragsvergabe nach 

§ 12 Zuständigen vor Einleitung des förmlichen Vergabeverfahrens bzw. bei 
freihändiger Vergabe vor Auftragserteilung.  

 
 

§ 5 
Vergabebekanntmachungen 

 
(1) Im innerstaatlichen Bereich – unterhalb der EU-Schwellenwerte – sind öffentli-

che Ausschreibungen und öffentliche Teilnahmewettbewerbe für Bauleistungen 
nach der VOB, Liefer- und Dienstleistungen nach der VOL so bekannt zu ma-
chen, dass ein möglichst großer Bewerberkreis  Zugang hat (z. B. durch Tages-
zeitungen, Fachzeitschriften, bundesweite Vergabeplattformen von Ausschrei-
bungsdienstleistern und/oder Internetportale). 

(2) Bei der Veröffentlichung von Bekanntmachungen in Tageszeitungen reicht eine 
Kurzfassung des Ausschreibungstextes mit Hinweis auf die parallele Veröffent-
lichung des vollständigen Bekanntmachungstextes im Internet und/oder in 
Vergabeplattformen von Ausschreibungsdienstleistern. Die Internetseite des 
Amtes Moorrege ist mit der zentralen Vergabeplattform www.bund.de zu ver-
knüpfen. 

 
 
(3) Bei EU-weiten Ausschreibungen sind die als Anhang der Verordnung (EG) 

Nr. 1564/2005 abgedruckten Standardformulare zu verwenden: 
  
 Dazu gehören: 
 

- für die Veröffentlichung von Vorinformationen 
 zu Beginn des Haushaltsjahres  Anhang  I      Standardformular 1 
 
- für die Bekanntmachung 

des Ausschreibungstextes Anhang  II     Standardformular 2 
 
- für die Bekanntmachung 
 über vergebene Aufträge Anhang  III    Standardformular 3 
 
EU-Bekanntmachungen sind auf elektronischem oder auf anderem Weg unver-
züglich dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften, 2. rue Mercier, L-2985  Luxemburg, zu übermitteln. In Fällen besonde-
rer Dringlichkeit muss die Bekanntmachung per Telefax  oder elektronisch über 
enotices der Seite www.simap.europa.eu übermittelt werden. 
 
Der Tag der Absendung ist nach § 15 EG Abs. 2 VOL/A, § 12 EG Abs. 2 Nr. 3 
VOB/A bzw.  § 9 Abs. 3 VOF zu dokumentieren. Das Muster und die Modalitä-

http://www.bund.de/
http://www.simap.europa.eu/
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ten für die elektronische Übermittlung der Bekanntmachungen sind unter der In-
ternetadresse www.simap.europa.eu abrufbar. 

 
 

§ 6 
Erklärungen und Nachweise vor Auftragsvergabe 

 
 
(1) Bei allen Ausschreibungen, deren Leistungserbringung dem Geltungsbereich 

des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes unterliegt, ist laut § 4 Abs. 1 TTG von den 
Bietern die im Anhang 1 beigefügte Erklärung zu fordern. 
 
Bei Auftragsvergaben ab einem Auftragswert in Höhe von netto 15.000 € ist 
gemäß § 4 Abs. 3 und 4 TTG  von Bietern die im Anhang 2 beigefügte Erklä-
rung zu fordern. 
 
Sollte die zu fordernde Erklärung von einem Bieter bei Angebotsabgabe und im 
Anschluss an eine Nachfrist nicht vorgelegt werden, ist das Angebot nach § 8 
Abs. 2 TTG von der Wertung auszuschließen. 
 
Mit den Vergabeunterlagen ist der Bieter zu verpflichten, Kontrollen des Auf-
traggebers laut § 11 TTG und Überprüfungen durch das Innenministerium ge-
mäß § 15 TTG zuzulassen. 

 
 
(2) Zum Wettbewerb werden nur Unternehmen mit der erforderlichen Fachkunde, 

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie Gesetzestreue zugelassen. 
Die zuständige Mitarbeiterin/der zuständige Mitarbeiter entscheidet jeweils im 
pflichtgemäßen Ermessen nach den Erfordernissen des Einzelfalles darüber, 
welche Eigenerklärungen und Nachweise die Bewerber/Bieter im Rahmen von 
§ 6 und § 6 EG VOB/A bzw. § 6 und § 6 EG VOL/A sowie § 5 VOF zu erbringen 
haben. Die Bestimmungen des Absatzes 1 bleiben hiervon unberührt. 

 
Die Vorlage von Eigenerklärungen und Nachweisen, welche zusätzlich zu den 
Erklärungspflichten des § 4 TTG vorzulegen sind, ist möglichst in die Wer-
tungsphase der Angebote zu verschieben und auf die Bieter zu beschränken, 
deren Angebote in die engere Wahl gekommen sind. Die Einholung der Nach-
weise hat unter einer Fristsetzung von sechs Kalendertagen mit Hinweis auf § 
16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A und § 16 EG Abs. 1 Nr. 3 VOB/A zu erfolgen. Bei VOL-
Vergaben kann die Frist nach § 16 Abs. 2 VOL/A bzw. § 19 EG Abs. 2 VOL/A 
selbst bestimmt werden. 
 
Im Falle eines Vergabeverfahrens mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb 
sind die geforderten Erklärungen und Nachweise vom Bewerber bereits mit der 
Bewerbung (Teilnahmeantrag) vorzulegen.  

 
 Bei der Vergabe von Bauleistungen nach der VOB/A und von Liefer- und 

Dienstleistungen nach der VOL/A ist generell eine Eigenerklärung der Bewerber 
bzw. Bieter entsprechend Absatz 4 c) darüber einzuholen, dass die Vorausset-
zungen für einen Ausschluss vom Vergabeverfahren nach § 21 Abs. 1 Satz 1 
oder 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes, nach § 21 Abs. 1 des Arbeit-

http://www.simap.europa.eu/
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nehmer-Entsendegesetzes oder nach § 16 Abs. 1 des Mindestarbeitsbedin-
gungengesetzes nicht vorliegen. 

 
  
(3) Die Eignung des Unternehmens wird bei Öffentlicher Ausschreibung und Offe-

nen Verfahren im Rahmen der Angebotswertung nach § 16 und § 19 EG VOL/A 
bzw. § 16 und § 16 EG VOB/A  geprüft, während bei Beschränkter Ausschrei-
bung, Freihändiger Vergabe und Nichtoffenen Verfahren diese bereits vor Auf-
forderung zur Angebotsabgabe zu prüfen ist. 
 
Bei Baumaßnahmen nach der VOB entfällt die spezielle Eignungsprüfung, 
wenn das Unternehmen gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 VOB/A und § 6 EG Abs. 3 Nr. 
2 VOB/A seine auftrags-unabhängige Eignung durch die vom Auftraggeber di-
rekt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die 
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis unter 
www.pq-verein.de) nachweist. Näheres über das Verfahren ist den „Hinweisen 
für Kommunale Auftraggeber zur Präqualifikation für Bauunternehmen“ des 
Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung zu entnehmen. 
 
Bei VOL-Vergaben entfällt die spezielle Eignungsprüfung nach § 6 Abs. 4 und § 
7 EG VOL/A, wenn der Unternehmer in der bundesweiten Präqualifizierungs-
Datenbank (www.pq-vol.de) der Auftrags- und Beratungsstellen sowie IHK und 
HWK (www.abst-sh.de) registriert ist. 
 
Vor der Vergabeentscheidung soll laut § 13 Abs. 1 TTG eine Auskunft aus dem 
Vergabe- und Korruptionsregister eingeholt werden. 
 

 
(4) Aufträge im Wert von über 10.000,-- Euro sind nur an solche Unternehmen zu 

vergeben, die schriftliche Erklärungen des Inhaltes abgeben, dass sie 
 

a) ihren gesetzlichen Pflichten zur Zahlung der Steuern und Sozialabgaben 
nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die 
Ausführung der angebotenen Leistung erfüllen und 

 
b) keine illegalen Beschäftigten einsetzen und 

 
c) in den letzten zwei Jahren nicht 

 
- gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, 
- gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmer-Entsendegesetz oder  
- gem. § 16 Abs. 1 Mindestarbeitsbedingungengesetz 

 
mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500,-- € belegt worden sind. 
 

Aufträge im Wert von 25.000,-- Euro oder höherem Auftragswert werden nur an 
Unternehmen vergeben, die schriftlich erklären, dass sie nicht mit einer Geld-
buße von mindestens 1.000,-- Euro nach § 16 Abs. 1 und 2 TTG belegt worden 
sind und dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss gemäß § 13 Abs. 1 
TTG nicht vorliegen. 
 

http://www.pq-vol.de/
http://www.abst-sh.de/
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(5) Bei der Vergabe von Liefer-, Dienst- und Planungsleistungen ab einem Auf-
tragswert von 25.000,-- € netto und bei der Vergabe von Bauleistungen ab ei-
nem Auftragswert von 50.000,-- € ist vor der Vergabeentscheidung bei der zent-
ralen Informationsstelle abzufragen, inwieweit Eintragungen im Register zum 
Schutz fairen Wettbewerbs zu Bieterinnen und Bietern, deren Geschäftsführun-
gen, Bewerberinnen und Bewerber sowie potenziellen Auftragnehmerinnen und 
Auftragnehmern vorliegen. Bei Bietergemeinschaften ist jedes Einzelunterneh-
men und deren Geschäftsführung abzufragen (§ 7 GRfW). 
Die Internetseite der registerführenden zentralen Informationsstelle lautet: 
www.schleswig-
hol-
stein.de/MWAVT/DE/Service/RegisterWettbewerb/fairer_wettbewerb_node.html 
 
 
Bei Vergaben mit einem Auftragsvolumen ab 25.000,-- € ist der Auftraggeber 
gemäß § 16 Absatz 5 TTG zusätzlich verpflichtet, für den Bieter, der den Zu-
schlag erhalten soll, für die Nachunternehmer und die Verleiher von Arbeitskräf-
ten einen Gewerbezentralregisterauszug nach § 150 a der Gewerbeordnung 
beim Bundesamt für Justiz in Bonn anzufordern. 
 

(6) Bei allen Ausschreibungen ist von den Bietern eine Erklärung darüber zu ver-
langen, dass das Unternehmen für die angebotenen Lieferungen und Leis-
tungen keine Kartellabrede,   Preisbindungen, ähnliche Vereinbarungen oder 
vorbereitende Handlungen in diese Richtung getroffen hat oder treffen wird. 

 
  
 Bereits bei der Ausschreibung von Aufträgen ist darauf hinzuweisen, dass der 

Zuschlag nur Bietern erteilt wird, die die vorstehenden Voraussetzungen erfül-
len. 

 
 
(7) Alle Erklärungspflichten gelten bei beabsichtigter Beauftragung von Nachun-

ternehmen (Subunternehmen) auch für diese. Auftragnehmer sind für den Fall 
der Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer vertraglich zu verpflich-
ten, 

 
- bevorzugt Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft zu beteiligen, soweit 

es mit der  vertragsgemäßen Ausführung des Auftrages zu vereinbaren ist 
 

- Nachunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öf-
fentlichen Auftrag handelt 

 
- bei der Vergabe von Bauleistungen an Nachunternehmen die allgemeinen 

Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und bei 
der Weitergabe von Liefer- und Dienstleistungen die allgemeinen Vertragsbe-
dingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) zum Vertragsbe-
standteil zu machen 

  
- den Nachunternehmen insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise keine 

ungünstigeren Bedingungen aufzuerlegen als zwischen Auftragnehmer und 
dem Amt Moorrege vereinbart. 

http://www.schleswig-holstein.de/MWAVT/DE/Service/RegisterWettbewerb/fairer_wettbewerb_node.html
http://www.schleswig-holstein.de/MWAVT/DE/Service/RegisterWettbewerb/fairer_wettbewerb_node.html
http://www.schleswig-holstein.de/MWAVT/DE/Service/RegisterWettbewerb/fairer_wettbewerb_node.html
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(8) Für den Fall der Abgabe einer unrichtigen Erklärung nach Abs. 4 und 5 hat 

das Amt sich vorzubehalten, vom Vertrag zurückzutreten. 
 
 Ferner sind Unternehmen, die derartige unrichtige Erklärungen abgeben oder 

mangelhafte Lieferungen und Leistungen (einschließlich Bauleistungen) er-
bracht haben, in der Regel für zwei Jahre von Lieferungen und Leistungen für 
das Amt Moorrege und seiner Gemeinden auszuschließen (siehe auch § 13 
TTG). 

 
 Für den Fall einer nachweislich aus Anlass der Vergabe getroffenen Ab-

rede, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, ist - wenn kein 
Schaden in anderer Höhe  nachgewiesen wird - die Zahlung von 5 v. H. der 
Abrechnungssumme auszubedingen, auch für die Fälle, in denen der Vertrag 
gekündigt wird oder bereits erfüllt wurde. 

 
 

§ 7 
Leistungsbeschreibung/Verdingungsunterlagen 

 
 
(1) Die Leistungsbeschreibung als wesentliche Grundlage der Vergabeun-

terlagen muss eindeutig und so erschöpfend sein, dass alle Bewerber die 
Beschreibung im gleichen Sinne verstehen, die Angebote miteinander ver-
gleichbar sind und eine einwandfreie Preisermittlung ermöglicht wird. Die Preise 
müssen sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten zu berechnen sein. 

 
(2) Wahl- und Bedarfspositionen sind auf den jeweils unabweisbaren Mindest-

umfang zu beschränken, da sie sonst zu Manipulationszwecken missbraucht 
werden können. Zur  Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Kalkulation sind 
hinreichend genaue Angaben zur Ausführung zu machen und realistische Men-
genansätze auszuschreiben. 

 
 
(3) In den Verträgen des Amtes und seiner Einrichtungen mit den Auftragnehmern 

sind grundsätzlich die Allgemeinen Vertragsbedingungen des Teiles B der 
VOL für die Ausführung von Leistungen bzw. des Teiles B der VOB für die Aus-
führung von Bauleistungen als verbindliche Vertragsinhalte zu vereinbaren. Da-
rauf ist bereits in den Vergabeunterlagen hinzuweisen. 

 
 Darüber hinaus sind bei fachspezifischen Anforderungen auch Besondere und 

Zusätzliche Vertragsbedingungen (z. B. Technische Vertragsbedingungen, 
Ergänzende  Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen 
(EVB-IT und BVB) zu berücksichtigen.  

 
 
(4) Absatz 3 gilt auch für Freihändige Auftragsvergaben, wobei die Vereinbarung 

Besonderer und Zusätzlicher Vertragsbedingungen bei Auftragssummen unter 
10.000,-- € netto entfallen kann. 
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(5) Bei der Ausschreibung von Bauleistungen sind den Vergabeunterlagen die 

Formblätter "Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation“ oder „Preisermittlung bei 
Kalkulation über die Endsumme“ sowie „Aufgliederung der Einheitspreise“ aus 
dem Vergabehandbuch des Bundes beizufügen, wenn die Auftragssumme 
100.000,-- € netto übersteigt. 

 
 Die Formblätter Nr. 221 oder 222 (je nach Kalkulationsmethode des Bieters) 

sind in der Wertungsphase ausgefüllt vom Bieter zurückzufordern. 
 
 Das Formblatt 223 (Aufgliederung der Einheitspreise) ist von der ausschreiben-

den Stelle vor Ausschreibungsbeginn um die ausgewählten kostenbestimmen-
den Positionen zu ergänzen, deren Aufgliederung während der Wertungsphase 
gefordert wird. Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme netto 
200.000,-- €, sind alle Teilleistungen (Positionen) vorzugeben. 

 
 Unterhalb der Wertgrenze von netto 100.000,-- € sind die bezeichneten Form-

blätter auch dann ausfüllen zu lassen, wenn die Angebotssummen der in die 
engere Wahl kommenden Bieter um 10 v. H. oder mehr voneinander ab-
weichen. 

 
 In diesen Fällen sind die in den Formblättern geforderten Angaben zur Preiskal-

kulation nachträglich einzuholen, um die Auskömmlichkeit der angebotenen 
Einheitspreise in den Wertungsphasen prüfen zu können. 

 
(6) Bei der Wertung von unangemessen niedrigen Angeboten ist § 10 TTG zu be-

achten. 
 
(7) Die Wertungskriterien sind in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterla-

gen zu nennen. 
 
 
(8) Im Falle der Zulassung von Nebenangeboten sind in den Vergabeunterlagen 

die entsprechenden Mindestanforderungen anzugeben. Es dürfen nur Neben-
angebote berücksichtigt werden, die die verlangten Mindestanforderungen erfül-
len. 

 
 Für Nebenangebote gelten in der Regel die gleichen Wertungskriterien wie für 

Hauptangebote. Soweit Nebenangebote oder Angebote mit Lohngleitklausel 
zugelassen sind, werden für diese gesonderte Wertungssummen ermittelt. 

 
 

§ 8 
Korruptionsprävention 

 
 

 Im förmlichen Vergabeverfahren von Bauleistungen sind zur Sicherung der 
Transparenz und Korruptionsprävention Kontrollmechanismen vorzusehen, um 
insbesondere nachträgliche Angebotsmanipulationen zu verhindern.  
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 Zu diesem Zweck ist bei Auftragsvergaben nach der VOB/A im förmlichen 
Vergabeverfahren vom Bieter die Beifügung einer selbstgefertigten Kopie des 
Angebotes einschließlich eventueller Nebenangebote (Zweitausfertigung) zu 
verlangen. Die Zweitausfertigung ist dem Angebot gesondert verschlossen bei-
zufügen. Sie dient gemäß § 3 Abs. 4 TTG als Prüfungsunterlage in Zweifelsfäl-
len.  

 
 Dabei ist zu gewährleisten, dass sowohl der Eröffnungstermin als auch die 

rechnerische Prüfung der Angebote von eigenem Personal durchgeführt wird, 
das ansonsten mit Ausschreibungs-   verfahren und Durchführungen von Bau-
maßnahmen nicht befasst ist (Nr. 1 a des Runderlasses des Innenministeriums 
vom 20.09.2004 – IV 665-517.21-). 

 
 Die rechnerische Prüfung gemäß § 16 Abs. 3 VOB/A ist mit allen Besonderhei-

ten im Submissionsprotokoll zu vermerken und wird Bestandteil der Dokumen-
tation. 

 
 Ausgenommen von den organisatorischen Anforderungen zur personellen 

Trennung der  Aufgaben ist die anschließende technische und wirtschaftliche 
Prüfung der Angebote. 

 
 
 

§ 9 
Zusätzliche Aufforderung zur Angebotsabgabe 

 
 

 Wenn bei Öffentlichen Ausschreibungen und Offenen Verfahren vor dem Eröff-
nungstermin erkennbar werden sollte, dass die Zahl der Angebote für eine aus-
reichende Auswahl zu gering sein wird, soll die ausschreibende Stelle während 
der Angebotsfrist zusätzlich leistungsfähige Unternehmen zur Mitbeteiligung 
auffordern. 

 
 

§ 10 
Behandlung der Angebote und Angebotsöffnung 

 
 

(1) Bei jeder Ausschreibung sind in den Vergabeunterlagen Ort und Zeit für die 
Abgabe der  Angebote sowie eine Zuschlags- bzw. Bindefrist vorzusehen. 
Die Angebote sind von den Bietern als solche zu kennzeichnen. 

 
 
(2) Die eingehenden Angebote sind in förmlichen Vergabeverfahren auf dem ge-

schlossenen Umschlag mit einem Eingangsstempel zu versehen und unver-
züglich und ungeöffnet einer entsprechend vorzusehenden und an der Vergabe 
unbeteiligten Stelle zuzuleiten, die die Angebote mit einer laufenden Nummer 
versieht und ungeöffnet unter Verschluss aufzubewahren hat. 
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 Unmittelbar vor dem Eröffnungstermin sind die Angebote einem(r) mit der 
Angebotsöffnung Beauftragten, jedoch mit der Vergabe nicht Befassten (Ver-
handlungsleiter oder Schriftführer) auszuhändigen. 

 
 Sofort nach Eröffnung sind die Angebote in allen wesentlichen Teilen mit ei-

nem Stanzgerät, das im übrigen unter Verschluss zu halten ist, zu kennzeich-
nen, um nachträgliche Änderungen und Ergänzungen zu verhindern. Alternativ 
können die Angebote auch mit Hilfe der EDV verarbeitet (z.B. gescannt) und die 
Dateien mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturge-
setz (SigG) versehen werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass nachträgli-
che Änderungen seitens der verwendeten Software verhindert oder protokol-
liert werden. 

 
 Die Öffnung und das Ergebnis der Angebote sind in einer Verhandlungsnie-

derschrift festzuhalten. 
 
 Im VOB-Bereich können anwesende Bieter oder deren Bevollmächtigte die 

Niederschrift mitunterzeichnen. 
 
 Die Öffnung von Angeboten nach VOL ist nicht öffentlich. 
 
 

§ 11 
Informationspflichten / Transparenz 

 
 
(1) In Vergabeverfahren ab den EU-Schwellenwerten nach der VOB/A (2. Ab-

schnitt), der VOL/A  (2. Abschnitt) und der VOF sind die Bieter, deren Angebote 
nicht berücksichtigt werden sollen, vorab über den Namen des Unternehmens, 
dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen 
Nichtberücksichtigung ihres Angebotes und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren (§ 101 a Abs. 1 Ge-
setz gegen Wettbewerbsbeschränkungen-GWB). Dies gilt auch für Bewerber, 
die keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung erhalten haben, be-
vor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter er-
gangen ist.  

  
 Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information ge-

schlossen werden. Die Frist kann durch Übermittlung der Information per Fax 
oder elektronisch auf zehn Kalendertage gekürzt werden. 

 
 Ein Auftrag darf vor Ablauf der Frist oder ohne dass eine entsprechende Bieter-

information erfolgt und die Frist abgelaufen ist, nicht erteilt werden. Für die Ein-
haltung der Mitteilungsfrist ist der Zeitpunkt der Absendung der Mitteilung beim 
Auftraggeber maßgebend. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der 
Information durch den Auftraggeber. 

 
 Der Tag der Absendung ist in der Dokumentation festzuhalten. 
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(2) Bei der Vergabe von Bauleistungen nach Öffentlicher oder Beschränkter Aus-
schreibung unterhalb des EU-Schwellenwertes mit einem Auftragswert ab 
10.000,00 € netto informiert der Auftraggeber die erfolglosen Bieter über den 
Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll, über den 
Grund der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihrer jeweiligen Angebote und 
über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Er sendet diese Informati-
on in Textform spätestens 15 Kalendertage vor dem Vertragsschluss an die 
Bieter ab. Die Frist verkürzt sich auf 10 Kalendertage bei elektronischer Infor-
mationsübermittlung und in begründeten und zu dokumentierenden Eilfällen auf 
fünf Kalendertage. 

  
 
(3) Bei Vergaben nach der VOB/A ist bei beschränkten Ausschreibungen ab einem 

Auftragswert von 150.000,00 € und freihändigen Vergaben ab einem Auftrags-
wert von 50.000,00 € nach Zuschlagserteilung über die Vergabe auf der amts-
eigenen Homepage zu informieren. 
Bei Vergaben nach der VOL/A ist ab einem Auftragswert von 25.000,00 € nach 
Zuschlagserteilung über die Vergabe auf der amtseigenen Homepage zu infor-
mieren. 
Der Informationsumfang dieser Vergabebenachrichtigungen ergibt sich aus § 9 
Abs. 2 und 3 SHVgVO. 
Die Verwaltung muss laufend auf der amtseigenen Homepage über beabsich-
tigte beschränkte Ausschreibungen von Bauleistungen ohne Öffentlichen Teil-
nahmewettbewerb ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 25.000,00 € 
netto informieren. Der Informationsumfang ergibt sich aus § 19 Abs. 5 VOB/A. 

 
 

§ 12  
Entscheidung über Auftragsvergaben des Amtes 

 
 (1) Über die Vergabe von Aufträgen entscheiden innerhalb der Wertgrenzen der 

Hauptsatzung die Amtsvorsteherin / der Amtsvorsteher oder bei Delegation die 
entsprechend Bevollmächtigten, darüber hinaus der Amtsausschuss. 

 
 Die Zuständigkeit der leitenden Verwaltungsbeamtin/des leitenden Verwal-

tungsbeamten für Geschäfte der laufenden Verwaltung gemäß § 15 Abs. 3 AO 
bleibt unberührt. 

 
 Unabhängig vom Wert des Auftrages fallen auch Zuschlagserteilungen in förm-

lichen Vergabeverfahren auf das preisgünstigste und zugleich wirt-
schaftlichste Angebot als Geschäft der laufenden Verwaltung gemäß der 
Hauptsatzung in die Zuständigkeit der leitenden Verwaltungsbeamtin / des lei-
tenden Verwaltungsbeamten. 

 
 In förmlichen Vergabeverfahren, die aufgrund nachfolgender Umstände kein 

Geschäft der laufenden Verwaltung darstellen, sind vor Zuschlagserteilung 
die Selbstverwaltungsgremien des Amtes zu beteiligen, wenn 

 
● der Zuschlag abweichend vom preisgünstigsten Angebot unter Berücksichti-

gung weiterer Kriterien auf das insgesamt wirtschaftlichste Angebot erteilt 
werden soll 
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● die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nach dem Ausschreibungser-

gebnis nicht ausreichen 
 

● Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Ausschreibungsergebnisses bestehen, 
die zu einer Aufhebung der Ausschreibung führen können 

 
● andere besondere Gründe einen Beschluss der Selbstverwaltung über die 

Zuschlagserteilung erfordern 
 

 
(2) Die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen für Auftragsvergaben 

durch die Amtsvorsteherin / den Amtsvorsteher bzw. durch die leitende Verwal-
tungsbeamtin / den leitenden Verwaltungsbeamten auf Mitarbeiter/innen der 
Amtsverwaltung hat jeweils schriftlich zu erfolgen. Über die vorgenommene 
Delegation ist eine Übersicht zu führen. 

 
 
 
 
 

§ 13 
Zuschlagserteilung in förmlichen Vergabeverfahren als Vergabestelle der amtsange-

hörigen Gemeinden 
 
(1) Die Amtsverwaltung führt das nach den Wertgrenzen dieser Ausschreibungs- und 
Vergabeordnung gebotene Vergabeverfahren für die amtsangehörigen Gemeinden 
unter Verwendung des Briefkopfes des Amtes durch. 
 
Voraussetzung für die Durchführung des Vergabeverfahrens ist eine Maßnah-
menentscheidung durch die Gemeindevertretung der betreffenden amtsangehörigen 
Gemeinde mit Bereitstellung von entsprechenden Haushaltsmitteln. 
 
Die schriftliche Zuschlagserteilung im förmlichen Vergabeverfahren obliegt deshalb 
dem Amt als zuständige Vergabestelle (§ 3 Abs. 1 AO). Die Zuschlagserteilung er-
folgt auf Grundlage der Dokumentation nach § 20 VOB/A, § 20 und § 24 EG VOL/A 
sowie § 12 VOF. 
 
Solange es sich dabei nicht um förmliche Verpflichtungserklärungen (§ 14 Abs. 4) 
handelt, erfolgt die Zuschlagserteilung unter dem Briefkopf des Amtes im Namen und 
auf Rechnung der betreffenden Gemeinde. 
 
Unabhängig vom Wert des Auftrages fallen Zuschlagserteilungen in förmlichen 
Vergabeverfahren auf das preisgünstigste und zugleich wirtschaftlichste Angebot als 
Geschäft der laufenden Verwaltung laut § 4 der Hauptsatzung des Amtes in die Zu-
ständigkeit der leitenden Verwaltungsbeamtin / des leitenden Verwaltungsbeamten 
bzw. bei Delegation in die Zuständigkeit der entsprechend Bevollmächtigten. 
 
(2) Vor Zuschlagserteilung durch die Amtsverwaltung ist in folgenden Fällen die Ent-
scheidung der Gemeinde einzuholen. 
Sobald 
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- der Zuschlag abweichend vom preisgünstigsten Angebot unter Berücksichti-
gung weiterer Kriterien auf das insgesamt wirtschaftlichste Angebot erteilt 
werden soll 

- die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nach dem Ausschreibungser-
gebnis nicht ausreichend sind 

- Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Ausschreibungsergebnisses bestehen, 
die zu einer Aufhebung der Ausschreibung führen können 

- andere besondere Gründe einen Beschluss der Selbstverwaltung über die 
Zuschlagserteilung erfordern. 

 
Sofern die Zuschlagserteilung ohne die Mitwirkung der Gemeinde erfolgt, hat das 
Amt die Gemeinde über die vorgenommene Zuschlagserteilung zu unterrichten. 
 
(3) Wegen der Ausgestaltung von Auftragsvergaben bzw. Zuschlagserteilungen zur 
Einhaltung der kommunalrechtlichen Erfordernisse sind die Regelungen des § 14 
Abs. 4 zu beachten. 
 
(4) Über die Vergabe von Aufträgen außerhalb förmlicher Vergabeverfahren ent-
scheidet innerhalb der Wertgrenzen des § 3 der Hauptsatzung der jeweiligen amts-
angehörigen Gemeinde die Bürgermeisterin / der Bürgermeister, darüber hinaus die 
Gemeindevertretung. 
 
 

§ 14 
Formvorschriften 

 
 

(1) Jeder Auftrag ist grundsätzlich schriftlich zu erteilen. 
 
 
(2) Soweit die Art des Auftrages nicht ein besonderes Schreiben erfordert, kann der 

Auftrag durch Kleinauftragsformular erteilt werden. 
 
 
(3) Sind aufgrund besonderer Umstände Aufträge ausnahmsweise mündlich, te-

lefonisch oder per Telefax erteilt worden, sind diese unverzüglich schriftlich zu 
bestätigen. 

 
 
(4) Sofern Aufträge mit ihrem jeweiligen Wert die sich aus der Hauptsatzung erge-

bende Wertgrenze übersteigen, sind die Formvorschriften für Verpflichtungser-
klärungen nach § 51 Abs. 2 GO für amtsangehörige Gemeinden, hinsichtlich 
des Amtes in Verbindung mit § 24 a) AO,  zu beachten. 

 
 
(5) Im Übrigen sind im Zusammenhang mit Auftragsvergaben ggf. die Bestimmun-

gen des § 29 Abs. 2 GO in Verbindung mit § 24 a) AO über Interessenwider-
streit zu beachten, wonach Verträge des Amtes bei Überschreitung der Haupt-
satzung festgelegten Wertgrenze mit  
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1. Mitgliedern des Amtsausschusses sowie mit der Amtsvorsteherin oder dem 
Amtsvorsteher 

 
2. juristischen Personen, an denen Mitglieder des Amtsausschusses, die Amts-

vorsteherin oder der Amtsvorsteher beteiligt sind, 
 

 nur dann rechtsverbindlich sind, wenn der Amtsausschuss zustimmt. 
 
 
 

 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
 

Diese Ausschreibungs- und Vergabeordnung tritt am Tag nach der Beschlussfas-
sung in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Ausschreibungs- und Vergabeordnung in der Fassung vom 
10.07.2009 außer Kraft. 
 
 
 
Moorrege, den  
 
 
                                          (S) 
 
 
(Rißler) 
Amtsvorsteher 
 





 
Gemeinde Groß Nordende 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 285/2014/GrN/BV 
 
 
Fachteam: Finanzen Datum: 06.06.2014 
Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/700-710 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 
Gemeindevertretung Groß Nordende 02.07.2014 öffentlich 

 
Satzungsrecht des AZV Pinneberg 
 
Sachverhalt: 
Mit anliegendem Schreiben von 02.06.2014 erläutert der Abwasser-Zweckverband 
Pinneberg, dass aus formalen Gründen von allen verbandsangehörigen Gemeinden 
der Abschluss eines gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Vertrages erforderlich ist, 
um die Aufgabe der Abwasserbeseitigung als eigene  Aufgabe wahrnehmen zu kön-
nen.  
Zu den ursprünglichen Aufgaben des AZV Pinneberg gehört die „Abwassersamm-
lung“ und das „Klären der Abwässer“ für die Verbandsmitglieder. 
Im Jahr 2006 hat die Verbandsversammlung des Abwasser-Zweckverbandes Pinne-
berg einvernehmlich beschlossen, die „Abwasserbeseitigung“ als weitere mögliche 
Aufgabe in die Zweckverbandssatzung aufzunehmen.  
Mit der Änderung der Verbandssatzung war es den Gemeinden freigestellt, die eige-
ne Aufgabe „Abwasserbeseitigung“ auf den AZV zu übertragen.  
Von der Option zur Übertragung der Aufgabe der Abwasserbeseitigung an den AZV 
haben einzelne Gemeinden Gebrauch gemacht und einen gesonderten öffentlich-
rechtlichen Vertrag abgeschlossen.  
Um jedoch die Aufgabe der Abwasserbeseitigung in diesen Fällen von einzelnen 
Gemeinden übernehmen zu können, wäre neben der erfolgten Änderung der Ver-
bandssatzung auch der Abschluss eines gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Vertra-
ges  aller Verbandsmitglieder erforderlich gewesen.  
Diese formelle Erweiterung des ursprünglichen Vertragsverhältnisses zwischen den 
verbandsangehörigen Gemeinden wird nunmehr nachgeholt und bedarf einer Zu-
stimmung aller Verbandsmitglieder. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Unabhängig von der erforderlichen Zustimmung zu diesem öffentlich-rechtlichen Ver-
trag bleibt es jeder Gemeinde auch zukünftig vollkommen freigestellt, die Aufgabe 
der Abwasserbeseitigung an den AZV zu übertragen. Eine Verpflichtung zur Übertra-
gung der Aufgabe ergibt sich durch die Zustimmung zu diesem öffentlich-rechtlichen 
Vertrag nicht. 
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Das Einvernehmen aller Verbandsmitglieder ist zwingend erforderlich, damit der AZV 
Pinneberg auch weiterhin berechtigt ist, die Aufgabe der Abwasserbeseitigung für 
einzelne Gemeinden wahrzunehmen.  
Nach § 28 GO handelt es sich bei der Änderung öffentlich-rechtlicher Vereinbarun-
gen um eine vorbehaltene Entscheidung der Gemeindevertretung, so dass die  Zu-
stimmung der jeweiligen Gemeindevertretung erforderlich ist. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Gemeinden haben keine finanziellen Nachteile, da lediglich die formellen Vo-
raussetzungen geschaffen werden, um für interessierte Gemeinden eine Übertra-
gung der Abwasserbeseitigung auf den AZV zu ermöglichen bzw. nachträglich zu 
legalisieren.  
  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
- entfällt - 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung stimmt dem als Anlage beigefügten Entwurf des öffentlich-
rechtlichen Vertrages zur Übertragung der vollständigen Aufgabe der Abwasserbe-
seitigung der Verbandsmitglieder auf den Abwasser-Zweckverband Pinneberg zu.    
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Ehmke 
 
 
Anlagen: 
Schreiben des AZV Pinneberg vom 02.06.2014 
Entwurf des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Übertragung der Abwasserbeseiti-
gung auf den AZV Pinneberg 
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